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56. JAHRGANG RdJB HEFT 2/2008

Heft 2 des Jahres 2008 hat den Schwerpunkt Familie. „Familie – Von der Institution zu einer 
fragilen Institutionalisierung“ – der Leitartikel von Kurt Lüscher thematisiert die Veränderungen, 
die sich im Bereich der Institutionen Ehe und Familie ereignen. Das Leitbild der bürgerlichen Ehe 
ist brüchig geworden. Denn angesichts der Vielfalt privater Lebensformen versteht es sich nicht 
mehr von selbst, was mit Ehe und vor allem, was mit Familie gemeint ist. Die Institutionen Ehe 
und Familie haben in den letzten Jahrzehnten an Selbstverständlichkeit eingebüßt. Angesichts 
dieses Befundes plädiert Lüscher dafür, diejenigen Aufgaben in den Mittelpunkt politischer und 
rechtlicher Gestaltung zu rücken, die Familien heute zu bewältigen haben. Wesentlich sind hier 
Pfl ege, Fürsorge und Erziehung der Kinder. Diese Aufgabe unter den heutigen Bedingungen zu 
meistern, erfordert von den jungen Familien große Anstrengungen. Andererseits ist nicht zu ver-
kennen, dass angesichts der demographischen Entwicklung die Beziehungspotentiale, auf die 
junge Familien zurückgreifen können, wachsen: Die Verlängerung der durchschnittlichen Le-
benserwartung hat zur Folge, dass sich die gemeinsame Lebensspanne auf drei oder sogar vier 
Generationen ausweitet. Es muss daher künftig auch darum gehen, die Familie als Mehrgenera-
tionenverbund zu sehen. Für dieses neue Verständnis von Familie möchte Lüscher die neuartige 
Idee der Generativität fruchtbar machen. Diese soll die menschliche Fähigkeit beschreiben, um 
das gegenseitige Angewiesensein aufeinander zu wissen und dies im eigenen Handeln zu beden-
ken. Normativ ließe sich daraus die Forderung an die Politik ableiten, Generationenpolitik zu 
betreiben, d.h. gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, „die privaten und 
öffentlichen Generationenbeziehungen so zu gestalten, dass sie die freie Entfaltung zur eigenver-
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antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie eine demokratische gesellschaftli-
chen Entwicklung gewährleisten.“ 

Hans-Jörg Albrecht widmet sich in seinem Beitrag „Gewaltzyklen“ dem Phänomen der fa-
miliären Gewalt als Auslöser von Jugend- und Erwachsenengewalt. Die Analyse der bisherigen 
empirischen Forschung belegt einen konsistenten Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen 
(und erlebter/beobachteter Gewalt) in der Kindheit und in der Familie und der Entwicklung von 
Gewaltproblemen im Jugend- und Erwachsenenalter. Die festgestellten Zusammenhänge sind 
nicht stark; jedoch nehmen die späteren Probleme mit dem Ausmaß der erlebten Gewalt zu. We-
nig untersucht sind bislang die theoretischen Zusammenhänge. Vor allen Dingen fehlt es bislang 
an einer Einbeziehung molekularbiologischer Ansätze. In Hinblick auf mögliche Interventionen 
seitens des Staates ergeben die Forschungsergebnisse die Notwendigkeit frühzeitigen Eingreifens 
auch in Form der Fremdunterbringung von gefährdeten Kindern. Die in den 1970er und 1980er 
Jahren wirksame Politik der systematischen Vermeidung der Herausnahme von Kindern aus Fa-
milien sei angesichts dieser Befunde – so Albrecht – zu überdenken.

In ihrem Beitrag „Kultur, Erziehung, Tradierung – Die Vermittlung kulturell geprägter Erzie-
hungsinhalte“ setzen sich Juliane Groß und Gunda Wössner mit der Frage auseinander, inwieweit 
kulturell geprägte Erziehungsinhalte und -muster über Generationen hinweg vermittelt werden. 
Die Autorinnen geben einen Überblick über die grundlegenden Fragestellungen dieses Prozesses 
der Tradierung und über aktuelle Themen der Tradierungsforschung. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Migrationsdiskussion wird die Frage danach gestellt, welchen Einfl uss Kultur auf Tra-
dierungsprozesse hat und auf welche Weise die Vermittlung von kulturell geprägten Erziehungs-
inhalten generell, aber vor allen Dingen in multikulturellen Gesellschaften stattfi ndet.

Hinnerk Wissmann stellt die Frage nach der verfassungsrechtlich gebotenen Zuordnung von 
Kindeswohl, Elternrechten und staatlicher Beteiligung in Form des staatlichen Erziehungsman-
dats im Kontext von kultureller Differenz und Integration. Zentral ist nach Ansicht von Wissmann 
der Unterschied zwischen dem Bereich familiärer Erziehung einerseits und schulischer Erziehung 
andererseits. Die Freiheitlichkeit der Verfassung lasse es weder zu, Kinder unter Rückgriff auf 
das staatliche Wächteramt vor „reaktionär-rückständigen“ noch vor blind fortschrittsgläubigen 
Erziehungskonzepten zu schützen. Das Wächteramt sei vielmehr beschränkt auf einen äußeren 
Bereich von Vernachlässigung und Gefährdung. Jugendhilfe sei nicht dazu da, gesellschaftliche 
Mehrheitsmeinungen zu exekutieren. Anders verhalte sich dies allerdings im Bereich der staatli-
chen Schule. Dort sei der Staat befugt bzw. verpfl ichtet, für die Werte der Verfassung zu werben 
und damit zur Entwurfskompetenz eines jeden Schülers beizutragen, und zwar auch dann, wenn 
dies im Gegensatz zu elterlichen Erziehungsvorstellungen steht.

Die Beiträge von Dagmar Felix und Jörg Althammer befassen sich mit dem neuen Elterngeld, 
welches im Jahre 2007 eingeführt worden ist. Felix zieht eine erste – durchaus kritische – juristi-
sche Bilanz. Als problematisch für eine umfassende Bewertung dieses neuen Instruments erweise 
sich allerdings die Tatsache, dass sich das Elterngeld in eine kaum zu überschauende Fülle und 
Vielfalt von Leistungen und Vergünstigungen zugunsten von Familien einfüge. Dies mache eine 
Gesamtbewertung, die über alle Teilrechtsordnungen hinweg sämtliche familienrelevanten Rege-
lungen in den Blick nehmen müsste, fast aussichtslos. Inwieweit sich das Elterngeld als Erfolg 
erweisen werde, sei auch deswegen schwer festzustellen und bleibe abzuwarten. In Hinblick auf 
die freiheitsrechtliche Dimension von Art. 6 Abs. 1 und 2 GG sei es allerdings – so Felix – ver-
fassungsrechtlich bedenklich, wenn eine Familienförderung darauf abziele, die innerfamiliäre 
Aufteilung von Erwerbs- und Betreuungslasten auch nur mittelbar zu beeinfl ussen. Jörg Altham-
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mer analysiert das Elterngeld aus ökonomischer Perspektive. Bereits in der Zielsetzung des El-
terngeldes, welches einkommensabhängig gewährt wird und folglich nicht auf die Sicherung der 
Lebensgrundlage der Familie zielt, sondern auf die Erhaltung des Lebensstandards, der bereits 
vor der Geburt des Kindes bestand, sieht Althammer eine ordnungspolitische und fi nanzverfas-
sungsrechtliche Fehlkonstruktion. Ebenso wenig sei das Elterngeld geeignet, einen Beitrag zur 
Gleichstellung der Geschlechter zu leisten. Hierfür sei der Ausbau einer qualitativ hochwertigen, 
verlässlichen Betreuungsinfrastruktur wesentlich wichtiger als die Vergabe monetärer Transfer-
leistungen für die Bezieher hoher Einkommen. Hierin liege auch die sozialstaatliche motivierte 
Kritik am Elterngeld.

Annemarie Gerzer-Sass und Annette Niederfranke stellen das bundesweite Modellprojekt 
„Mehrgenerationenhäuser“ vor. Es geht hierbei darum, die Kompetenzen aller Generationen zu 
aktivieren und für die unterschiedlichen Bedarfe in den unterschiedlichen Lebenslagen zu nut-
zen sowie neue generationenübergreifende Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Das Pro-
gramm bindet Träger, Verbände, Vereine, Stiftungen, Einrichtungen, Gebietskörperschaften und 
soziale Unternehmen ein, die mit ihren Tätigkeitsfeldern das gesamte Spektrum sozialer Dienst-
leistungen abdecken. Die inzwischen 500 ausgewählten Mehrgenerationenhäuser verteilen sich 
daher auf Familienbildungsstätten, Familien- und Mütterzentren, Kirchengemeinden und Bürger-
treffs, Seniorenbildungseinrichtungen und Seniorentreffs. Die konzeptionelle Idee des Aktions-
programms „Mehrgenerationenhäuser“ geht dahin, das Potenzial von familiären Netzwerken zu 
bewahren, zu stärken und in eine moderne Form zu übertragen. Mehrgenerationenhäuser sollen 
nicht die Familie ersetzen, aber sie nutzen das Vorbild der Großfamilie, um verlässliche, regio-
nale Netzwerke zu bilden und es Menschen zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten der Gemeinschaft 
zur Verfügung zu stellen. 

Einem bislang vernachlässigten Thema von gleichwohl großer praktischer Relevanz widmet 
sich Wolfhard Kohte in einem weit ausgreifenden und hochinformativen Beitrag. Es geht um den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Schule. Nach der Darstellung der Rechtsquellen, aus de-
nen sich das Arbeitsschutzrecht in Schulen speist (darunter auch das Gemeinschaftsrecht) werden 
die schultypischen Problemlagen (Luftqualität, Lärmpegel, baulicher und hygienischer Zustand 
der Schulen, persönliche und psychische Belastungen) rechtlich eingeordnet. In auffälligem Ge-
gensatz zur Vielzahl der Herausforderungen steht allerdings die geringe Neigung in der Praxis, 
diesen wirksam zu begegnen. Freilich hat auch dies wiederum rechtliche induzierte Gründe, die 
vom Verfasser ausführlich beleuchtet werden.

Der letzte Beitrag dieses Hefts wendet sich einer in der Praxis ebenfalls hochrelevanten Fra-
gestellung zu, nämlich dem Anspruch auf Wiederholung einer bestandenen Prüfung zur Noten-
verbesserung. Josef Franz Lindner möchte einen solchen Anspruch im Gegensatz zur Rechtspre-
chung bejahen. Als Begründung zieht er den Verfassungsgrundsatz der Prüfungsgerechtigkeit, 
insbesondere der Chancengleichheit bei berufsrelevanten Prüfungen heran. 

Das Heft schließt mit zwei Rezensionen: Martina Benecke bespricht den Band von Jaich/
Nagel zu den Möglichkeiten und Grenzen für einen sektoralen sozialen Dialog im Bildungswe-
sen auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft. Christine Fuchsloch hat sich mit der Arbeit 
von Sabine Lohmann‚ „Ein-Euro-Job – Maßnahmen zwischen Hilfe und Zwang“ auseinander 
gesetzt.
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